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Hinweise

Das neue Obwaldner Baugesetz
und der Baugesetzesentwurf
des Kantons Aargau
Am 16. Mai 1965 stimmte das
Obwaldner Volk mit 1359 Ja gegen 1064

Nein dem ersten Obwaldner
Baugesetz zu, nachdem es vor zwei
Jahren einen ersten Gesetzesentwurf
wuchtig verworfen hatte. Der
«Obwaldner Volksfreund» bezeichnet
den 16. Mai 1965, an dem gleichzeitig
ein neues Schulgesetz angenommen
wurde, mit Fug und Rechtals historischen

Tag fürObwalden. DieGenug-
tuung über die Annahme beider
Vorlagen wird nur durch die schwache
Stimmbeteiligung gedämpft. Daß nur
38,8 % der Stimmbürger an die Urne
gingen, ist im Hinblick auf die
Bedeutung beider Gesetze wenig
erfreulich.

Der Regierungsrat und der Kantonsrat
des Kantons Obwalden bewiesen

Mut und Weitsicht, daß sie schon
zwei Jahre nach dem ablehnenden
Bescheid des Volkes ein neues
Baugesetz unterbreiteten. Für
Außenstehende mag die Vermutung
naheliegen, die Zustimmung des Volkes
sei diesmal durch ein wenig
zweckmäßiges Gesetz «erkauft» worden.
Eine solche Meinung ist zum Glück
nicht richtig. Vielmehr darf sich das
neue Obwaldner Baugesetz wohl
sehen lassen. Vergleichtman dessen
Inhalt mit geltenden Vorschriften
anderer Kantone, wird man in manchen

Belangen wesentliche
Fortschritte gegenüber den Bestimmungen

einiger anderer Kantone nicht
verkennen. So gibt es wohl noch
wenige kantonale Rechte, welche die
öffentliche Hand ermächtigen, Land
für neue oder verbreiterte Straßen
auf dem Wege der Bauland umleg ung
zu erwerben. Die neue Regelung
ermöglicht es den Behörden, in
Zukunft nicht nur den Grundeigentümer,

durch dessen Land die Straße
führt, zu belasten, sondern die Last
der Landabtretung auf eine größere
Grundstücksfläche und damit in der
Regel auf viele Grundeigentümer zu
verteilen.
Der Schritt zu einem neuen
Baugesetz warfür den Kanton Obwalden
besonders groß. In einigen
Ortschaften konnte ohne Einreichung
eines Baugesuches bisher weitgehend

so gebaut werden, wie jeder
wolltet I). In Zukunft bedarf jedes
Bauvorhaben einer Bewilligung. Dabei

wird ausdrücklich festgehalten,
daß die Baubewilligung im uner-
schlossenen oder nicht genügend
erschlossenen Gebiet insbesondere
dann verweigert werden kann, wenn
die Interessen des Gewässerschutzes

oder der Volksgesundheit
gefährdet werden. Zweckmäßige
Abstandsvorschriften sollen dafür
sorgen, daß alle Neubauten genügend
belichtet und besonnt werden. Beim

Neubau von Mehrfamilienhäusern
außerhalb der Kernzone müssen
zudem abseits vom öffentlichen Verkehr

auf privatem Grund besonnte,
möglichst windgeschützte
Kinderspielplätze in ausreichender Größe
angelegt werden. Bei allen Neubauten

und wesentlichen Umbauten hat
der Bauherr für genügend Abstellplätze

für Motorfahrzeuge zu sorgen.
Die Gemeinden werden ermächtigt,
Bau réglemente und Bebauungspläne
zu erlassen, die die Grundzüge für
eine zweckmäßige Entwicklung der
Gemeinden bieten. Das gemäß einem
genehmigten Bebauungsplan für
Straßen, Trottoirs, Plätze, öffentliche
Anlagen, Bauten und Werke oderals
Skischutzzone bestimmte Land darf
vom privaten Grundeigentümer nicht
mehr überbaut werden. Diese kurze
Übersicht über einige wesentliche
Bestimmungen mag zeigen, daß das
neue Obwaldner Baugesetz den
Erfordernissen un serer Zeit weitgehend
entspricht und in einzelnen Belangen
sogar vorbildlich ist.
Einen besonders mutigen Schritt
vorwärts schlägt die Aargauer
Baudirektion vor. Ihr Entwurf zu einem
neuen Baugesetz umfaßt nicht weniger

als 257 Paragraphen, soll doch
das gesamte Recht der Straßen, der
Gewässer, der öffentlichen Gebäude
des Staates, der öffentlichen
Bauvorschriften, des Landerwerbes und
der Entschädigung sowie des
Verwaltungszwangs und der
Verwaltungsstrafe in einem einzigen Gesetz
zweckmäßig neu geregelt werden.
Nicht der äußere Umfang der
Vorlage, sondern deren Inhalt ist natürlich

besonders wesentlich. Wir
können hier nur einen Blick auf einige
wenige Bestimmungen werfen,
erkennen aber sogleich die Bedeutung
der neuen Regelung. Der Große Rat
wird ermächtigt, eine Normalbauordnung

zu erlassen. Diese gilt in
allen Gemeinden, die nicht eine
eigene Bauordnungundeinen Zonenplan

aufstellen. Der minimale
Grenzabstand für zweigeschossige Bauten
beträgt 4 m, der minimale Gebäudeabstand

8 m. Lassen die Bauordnungen

höhere Bauten zu, sind die
Grenzabstände angemessen zu
erhöhen. Neubauten sind nur auf
baureifen Grundstücken zulässig. Baureif

ist ein Grundstück, wenn es nach
Lage, Größe, Form und Beschaffenheitfür

die Überbau ung geeignet und
erschlossen ist, das heißt, wenn eine
genügende Zufahrt, die nötigen
Anlagen für Wasser- und Energieversorgung

sowie für Abwasserbeseitigung

vorhanden sind oder mit dem
Bau erstellt werden. Kantonalrechtlich

wird - gleich wie im Obwaldner
Baugesetz - ein Waldabstand von
20m vorgeschrieben. DieGemeinden
werden zur Orts- und Regionalplanung

ermächtigt. Die Regionalpläne
sollen in der Regel in Verbindung
mit den Gemeinden und dem Kanton
von Zweckverbänden mehrerer
Gemeinden ausgearbeitet werden.
Der Entwurf der Aargauer Baudirektion

wird zweifellos weit über die
Grenzen des Kantons hinaus größte
Beachtung finden. Er darf in mancher
Hinsicht für alle größeren Kantone
unseres Landes als wegweisend
gelten. Es ist daher zu hoffen, daß
der Regierungsrat, der Große Rat
und schließlich das Volk dem Gesetz
ohne wesentliche Änderungen
beipflichten, damit das 106 Jahre alte
geltende Baugesetz in den verdienten

«Ruhestand» versetzt werden
kann und zugleich der Weg zu einer
zweckmäßigen Ordnung derweiteren
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großen Entwicklung, die dem Aargau
wahrscheinlich bevorsteht, geebnet
wird. Bei den Obwaldnern waren
zwei Anläufe nötig, bei den Aargau-
ern mögen die Hürden im ersten Anlauf

genommen werden. Die rasche
Entwicklung läßt keine weiteren
Verzögerungen mehr zu. VLP

Programm für den
IFLA-Weltkongreß 1966

Das Programm für den Weltkongreß
der International Federation of Landscape

Architects (IFLA) 1966 liegt nun
endgültig vor. Der Kongreß der Garten-

und Landschaftsarchitekten aus
aller Welt beginnt am 6. Juni 1966 in

Stuttgart. Die Vorbereitungen, die
bereits eingeleitet wurden, liegen in
den Händen des Bundes deutscher
Garten- und Landschaftsarchitekten
(BDGA).

Das Thema des Kongresses lautet
«Der Landschafts- und Gartenarchitekt

in der Orts- und Landschaftsplanung».

An die einwöchige
Tagung in Stuttgart, bei der internationale

Experten referieren und diskutieren

werden und zu der schon aus
der ganzen Welt Anmeldungen
eingegangen sind, schließen sich
Exkursionen in verschiedene Gebiete
der Bundesrepublik an. Im Bodensee

raumsolldieErholungslandschaft
studiert werden, im Schwarzwald
die Probleme der Landschaft und
des Fremdenverkehrs, im Raum
Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen
stehen die Entwicklung der Industrie
und deren Einwirkung auf die
Landschaft zur Debatte, in Frankfurt wird
die städtebauliche Entwicklung untersucht

und schließlich in Hannover
die Entwicklung des Verkehrs. Außer¬

dem werden die Tagungsteilnehmer
der Dreihundertjahrfeier für die
HerrenhäuserGärten beiwohnen und
sich dort zum Abschluß des IFLA-
Kongresses 1966 zusammenfinden.

Im Rahmen des Weltkongresses der
Garten- und Landschaftsarchitekten
wird in Stuttgart eine Ausstellung
über die Arbeit der Garten- und
Landschaftsarchitekten für die
Landschaftsentwicklung in verschiedenen
Ländern gezeigt werden.
Ausstellungsthemen werden unter anderem
sein: die Grünflächenplanung im
Großraum Paris, die Rekultivierungsarbeiten

in Australien im Zuge des
Abbaus von Bodenschätzen, die
landschaftliche Situation im
Mittelmeerraum und die Rekultivierung in

deutschen Braunkohlengebieten.
BDGA

Nachtrag
Unser Redaktor Ernst Zietzschmann
bittet um folgende ergänzende
Mitteilung:

Am Bau der Werkkunstschule
Hannover wurden die Bauleitung durch
das städtische Hochbauamt Hannover,

die Gartenanlagen durch Prof.
Hübotter ausgeführt. Von dem
Architekturbüro waren am Entwurf
maßgebend beteiligt die Architekten
Jobst von Nordheim, Lothar Braun-
warth und Günther Kokkelink,
Hannover.

Liste der Photographen
Hedrich Blessing, Chicago
RM Fotografìa s.r.l.,
R. Facchini, Mailand
M. Signani, Genua
M. Agosto, Genua
H. Isler, Burgdorf

10 Jahre UGUh
ENSTER

Fabrikation aller Fenstertypen.
Eigenes Patent: Parallel-Lüftungsfenster
(auch seitlich zu öffnen).
Äußerst solide Konstruktion, verdeckt eingebaut,
Zentralverschluß.
Ausführung in Holz und in Holz-Metall. (Syst. BRÄNDLE)

J.Stünzi, 8608 Bubikon Schreinerei, Fensterfabrik, Tel. 055/49341
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Holz-Aluminium-Fenster
Das Qualitätsfenster des anspruchsvollen Bauherrn

BRANDLE

Vermehrt entschließen sich Architekten und Bauherren,
unsere international bewährte Fensterkonstruktion anzuwenden. Ausschlaggebend
sind die enormen Vorteile, wie:
Ausgezeichnete Wärmeisolation geringere Heizungskosten
Hohe Schallisolation weniger Lärm im Rauminnern
Maximaler Witterungsschutz kein Unterhalt

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt

Gebr. R. und W. Brandie Aluminium-Produkte 8623 Wetzikon ZH (Schweiz)
Tößtalstraße 145 Telephon 051/771097
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